










• Dachdeckungen und -abdichtungen, wie z.B. Ziegel- und Pfannendächer,

dürfen als Verkehrswege benutzt werden, wenn die Deckungen nach den

allgemeinen anerkannten Regeln der Technik erfolgt ist und der lichte Abstand

der Dachlatten nicht mehr als 0,4 m beträgt

oder

die Dachabdichtungen oder Dachdeckungen auf oder über einer Schalung

oder anderen tragfähigen Unterlagen verlegt sind.

• Gundsätzlich sind, unabhängig von der Oberflächenbeschaffenheit,

Maßnahmen gegen Abrutschen zu treffen.

Arbeitsplätze

• Die Abmessungen von Arbeitsplätzen müssen mindestens 0,5 m x 0,5 m

betragen.

Einrichtung zur Sicherung gegen Absturz

Für fest eingebaute Arbeitsplätze und Verkehrswege ist bei einer Absturzhöhe

ab 1,00 m zur nächsten ausreichend tragfähigen Fläche eine Absturzsicherung

in Form eines Seitenschutzes (Geländer) vorzusehen. Für Instandhaltungsarbeiten

ist eine Mindesthöhe von 1,00 m erforderlich. Im Übrigen sind die Bauordnungen

der Länder maßgeblich.

STEILDACH
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Für kurzzeitige Dacharbeiten (nicht mehr als zwei Personentage) kann Anseil -

schutz verwendet werden, wenn geeignete Anschlageinrichtungen vorhanden

sind.

Auf Dächern mit einer Neigung von > 20° bis 75° sind Sicherheitsdachhaken

nach DIN EN 517 einzubauen. Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:

• obere Reihe max. 1,00 m unterhalb des Firstes,

• zwischenliegende Reihen in jeweils max. 5,0 m Abstand von der darüber 

liegenden Reihe,

• untere Reihe max. 1,5 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dach -

neigung.

• Der horizontale Abstand der Sicherheitsdachhaken einer Reihe darf nicht mehr

als 2,00 m betragen.

Auf Absturzsicherungen darf verzichtet werden, wenn die Absturzhöhe nicht

mehr als 3,00 m beträgt.

Werden die Kriterien „kurzfristige Dacharbeiten (2 Personentage)“ oder

„max. Absturzhöhe = 3m“ überschritten, sind kollektiv wirkende Absturz -

sicherungen (z. B. zugelassene Systemgerüste) zu verwenden oder technische

Arbeitsmittel wie z. B. Hubarbeitsbühnen einzusetzen.
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Reparatur am Steildach 

a.) Sturmschäden, Undichtigkeiten und Schmutzablagerungen machen es not-

wendig, von Zeit zu Zeit die Dachfläche zu betreten. Für die zu erwartenden

Reparaturarbeiten ist es wirtschaftlich von Vorteil für den Bauherren, wenn bei

der Erstellung des Gebäudes Sicherheitsdachhaken in ausreichender Zahl einge-

baut werden.

Beispiel für Ausschreibungstext:

b.) Wurde auf die o. g. wichtigen Anschlageinrichtungen in der Bauphase

 verzichtet, wird für Reparaturarbeiten der Einsatz von Hubarbeitsbühnen bzw.

die Stellung von Dachfanggerüsten notwendig. Dies führt zu einem erhöhten

Kostenaufwand.

STEILDACH
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05.6.3
Sicherheitsdachhaken 
(auf Dächern mit einer Neigung > 20° und < 75°) 

Stück Typ A 

Stück Typ B 

Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 „Sicherheitsdachhaken“ und 

DIN 4426 „Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen“ sowie der

Einbauanleitung des Herstellers auf der tragenden Dachkonstruktion einbauen.

05.2.17
Hubarbeitsbühnen 
(z.B. für Montagearbeiten) 

Stück x Stunden

Hubarbeitsbühne, 

geländegängig / nicht geländegängig (Nichtzutreffendes streichen)

für die Ausführung der Arbeiten der Pos. , Tragfähigkeit mindestens 

200 kg, Arbeitshöhe bis m, an-, abfahren und umsetzen sowie für die

Dauer der durchzuführenden Arbeiten vorhalten.

Gebäudeabmessungen:

Länge: m 

Breite: m 

Traufhöhe: m 

Beispiel für Ausschreibungstext – Hubarbeitsbühne:

Arbeitsbereich richtet sich nach Stützbreite

www.bgbau.de

Webcode: 1269174
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05.5.3
Ausbau von Arbeitsgerüsten zu Dachfanggerüsten
(z.B. für Arbeiten auf Dachflächen mit Traufhöhen über 3,00 m
und Neigungen bis einschließlich 60°)

m

Vorhandenes Arbeitsgerüst der Pos. in der obersten Gerüstlage

zum Dachfanggerüst nach DIN 4420-1 „Schutzgerüste“ durch Einbau von

geeigneten Schutzwänden aus Schutznetzen / Geflechten (Nichtzutreffendes

streichen) und Belagteilen ausbauen, Wochen vorhalten und wieder

entfernen.

Die Belagteile und Schutzwände müssen den „Grundsätzen für die Prüfung

von Belagteilen in Fang- und Dachfanggerüsten und Schutzwänden in

Dachfanggerüsten“ (BGG 927) entsprechen. Der Abstand zwischen Traufkante

und Fanglage darf nicht mehr als 1,50 m betragen.

Beispiel für Ausschreibungstext – Gerüst:

05.2.1
Standgerüste, längenorientiert, Lastklasse 3
(z.B. für Arbeiten an Ortgang und Traufe)

m2

Standgerüst, längenorientiert, als Arbeitsgerüst nach

DIN EN 12811-1 „Arbeitsgerüste“

System (vom Bieter einzutragen)

Lastklasse 3 und Breitenklasse W 06 auf tragfähiger

- waagerechter Standfläche

- Grad geneigter Standfläche

(Nichtzutreffendes streichen)

auf- und abbauen sowie Wochen vorhalten.

Angaben zur baulichen Anlage:

- Gebäudeabmessungen

Länge: m

Breite: m

Traufhöhe: m

Firsthöhe: m

- gemäß beiliegender Zeichnungen

- Höhe der Standfläche des Gerüstes über Erdgeschoss-Fußboden m

(Nichtzutreffendes streichen)

Beispiel für Ausschreibungstext – Gerüst:

Die vollständigen Ausschreibungstexte siehe www.bgbau.de
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Abgasanlagen bestehen aus Schornstein, Abgasleitung und den

Verbindungsstücken.

Die notwendigen Anforderungen für sichere Planung und Ausführung

von Verkehrswegen und Standflächen, auf und zu der Dachfläche, die zur

Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten erforderlich sind, werden

beispielhaft dargestellt.

ABGASANLAGE
SCHORNSTEIN

5

20



D Ä C H E R

Zugang

Ein ungefährdetes Erreichen des Arbeitsplatzes muss gewährleistet sein.

Möglich sind:

• Aufzugsanlagen

• Treppen in und an baulichen Anlagen

• Steigleitern:

> 5,0 m mit Schutz gegen Absturz von Personen

> 10,0 m mit Steigschutzeinrichtung

• Anlegeleitern bis 5,00 m (mit Sicherung gegen Abrutschen)

Verkehrswege

• Auf Dächern deren Neigung

mehr als 20° beträgt, sind

Laufstege (mind. Breite 25 cm),

Trittflächen (mind. 25 cm x 40 cm)

oder Einzeltritte (mind. 13 x 13 cm),

fest installierte Leitern oder Dach-

leitern anzubringen.

• Laufstege mit Neigungen über 20°

bis max. 30°, rechtwinklig zum First

eingebaut, müssen mit Trittleisten

ausgerüstet sein.

• Liegt nicht unmittelbar vor der

Durchsteigöffnung auf der Dach-

fläche ein Laufsteg, so ist dort eine

Trittfläche anzubringen.
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• Trittflächen sind rechtwinklig zum

First übereinander anzuordnen. Der

Abstand untereinander, in der Dach-

neigung gemessen, darf höchstens

75 cm betragen, bei einer Dachneigung

von mehr als 45° höchstens 50 cm.

• Einzeltritte sind versetzt übereinander

in der Falllinie der Dachneigung anzu-

ordnen. Der Abstand darf nicht mehr

als 40 cm betragen.

• Werden Trittflächen oder Einzeltritte über Anlegeleitern erreicht, ist am Über-

gang von der Leiter im Abstand von höchstens 50 cm eine Trittfläche einzu-

bauen.

• Durchsteigöffnungen auf die Dachfläche müssen lichte Maße von 60 x 80 cm

haben. Ausnahme: Dacheindeckungen aus Dachsteinen, Dachziegeln, Schiefer,

Faserzement mit einer Dachneigung bis 60° – hier genügt ein lichtes Maß von

42 x 52 cm.

• Fenster in Dachgauben dürfen als Durchsteigöffnungen benutzt werden,

wenn ein Lichtraumprofil von 60 cm Breite und 1,20 m Höhe gegeben ist.

ABGASANLAGE

5
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Arbeitsplätze

Standflächen an der Mündung der Abgasanlage dürfen nicht tiefer als 1,10 m

unterhalb der Mündung liegen. Sie müssen mindestens die Maße von 25 x 40 cm

aufweisen.

Einrichtungen zur Sicherung gegen Absturz

• Seitenschutz ist an einer Längsseite von Standflächen und Verkehrswegen auf

Dächern mit einer Neigung bis 60° erforderlich, wenn die Standflächen oder

Verkehrswege höher als 2,0m über einer tragfähigen Fläche liegen.

• Seitenschutz ist immer an einer

Längsseite von Standflächen und

Verkehrswegen auf Dächern erforder-

lich, wenn die Neigung mehr als 60°

beträgt.

• Seitenschutz bestehend aus einem

1,15 m hohen Geländer, das mit

0,15 m seitlichem Abstand zum

Verkehrsweg oder zur Standfläche

angebracht ist.
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Die vollständigen Ausschreibungstexte siehe www.bgbau.de

Sicherheit am Bau – Einrichtungen

für Schornsteinfegerarbeiten

05.7

Webcode: 1269174

Ausschreibungstexte



Bauordnungen der Länder

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Baustellenverordnung (BaustellV)

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A 1)

Unfallverhütungsvorschift „Bauarbeiten“ (BGV C 22)

Unfallverhütungsvorschrift „Leitern und Tritte“ (BGV D 36)

BG-Regel „Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz“ (BGR 198)

BG-Regel „Dacharbeiten“ (BGR 203)

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten (BGI 663)

Regeln für das Nachrüsten von Steigeisen- und Steigleitergängen mit

Steigschutzeinrichtungen im Schornsteinbau (BGI 691)

Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung der bedingten Betretbarkeit oder

Durchsturzsicherheit von Bauteilen bei Bau- und Instandsetzungsarbeiten

(GS-Bau-18)

DIN 4426 „Einrichtung zur Instandhaltung baulicher Anlagen, sicherheitstechni-

sche Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege“

DIN 18160 Teil 5 Abgasanlagen – Einrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten –

Anforderungen, Planung und Ausführung

(s. auch BGR 218 „Schornsteinfegerarbeiten“)

DIN EN 516 Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen – Einrichtungen

zum Betreten des Daches – Laufstege, Trittflächen und Einzeltritte

DIN EN 517 Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen –

Sicherheitsdachhaken

DIN EN 12951 Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen –

Fest installierte Dachleitern – Produktanforderungen und Prüfverfahren

Ausschreibungstexte – Sicherheit am Bau (Blaue Mappe)
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REGELWERKE

6

24



D Ä C H E R

Hier erhalten Sie weitere Informationen

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin

Prävention

Service Hotline: 018 03 9870 01
(9 ct/min aus dem Festnetz, Mobilfunk maximal 42 ct/min)

Internet: www.bgbau.de

oder vor Ort

Leitung

Hildegardstraße 29/30

10715 Berlin

Telefon: 030 85781-0

Telefax: 030 85781-590

Adressen der BG BAU

25

ANHANG

Bezirksprävention

Berlin

Helmstedter Straße 2

10717 Berlin

Telefon: 030 85781-391

Telefax: 030 85781-300

Region Berlin

Helmstedter Straße 2

10717 Berlin

Telefon: 030 85781-338

Telefax: 030 85781-333

Region Hamburg

Merkurring 104

22143 Hamburg

Telefon: 040 271469-99

Telefax: 040 271469-39

Region Hannover

Hildesheimer Str. 309

30519 Hannover

Telefon: 0511 987-2500

Telefax: 0511 987-2545

Bezirksprävention

Wuppertal

Hofkamp 84

42103 Wuppertal

Telefon: 0202 398-5339

Telefax: 0202 398-5342

Region Dortmund

Kronprinzenstraße 89

44135 Dortmund

Telefon: 0231 5431-1015

Telefax: 0231 5431-1000

Region Frankfurt

Hungener Straße 6

60389 Frankfurt

Telefon: 069 4705-222

Telefax: 069 4705-299

Region Wuppertal

Hofkamp 84

42103 Wuppertal

Telefon: 0202 398-5322

Telefax: 0202 398-5310

Bezirksprävention

München

Landsberger Straße 309

80687 München

Telefon: 089 8897-724

Telefax: 089 8897-829

Region Dresden

Pirnaer Landstraße 40

01237 Dresden

Telefon: 0351 2572-204

Telefax: 0351 2572-333

Region München

Landsberger Straße 309

80687 München

Telefon: 089 8897-724

Telefax: 089 8897-819

Region Stuttgart

Friedrich-Gerstlacher-Str. 15

71032 Böblingen

Telefon: 07031 625-211

Telefax: 07031 625-388



Berufsgenossenscha�
der Bauwirtscha�

Hildegardstraße 29/30
10715 Berlin
Tel.: 030 85781-0
Fax: 030 85781-500
www.bgbau.de
info@bgbau.de
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